
 
 

Vorschau Frühjahrssession 2026 
 

2. – 20. März 2026 

HotellerieSuisse, Monbijoustrasse 130, Postfach, CH-3001 Bern 
T +41 31 370 42 04, politik@hotelleriesuisse.ch, www.hotelleriesuisse.ch 

 

Übersicht 
 

In der Frühjahrssession stehen zwei für die Branche zentrale Vorlagen im Fokus: Mit der Motion «Das 

freiwillige Trinkgeld ist nicht Teil des Gehalts» (25.4578; Erstrat, 02.03.2026) soll klargestellt werden, 

dass freiwillige Trinkgelder nicht als Lohnbestandteil gelten. HotellerieSuisse empfiehlt die Annahme, um 

Rechtssicherheit zu schaffen, unnötige Bürokratie zu verhindern und zu vermeiden, dass Mitarbeitenden 

durch Abgaben netto weniger bleibt. 

Zudem behandelt das Parlament die Änderung des Bundesgesetzes über die Allgemeinverbindlicherklä-

rung von Gesamtarbeitsverträgen (24.096; Zweitrat, 17.03.2026). HotellerieSuisse empfiehlt die An-

nahme des Mehrheitsantrags der WAK-S, damit kantonale Mindestlöhne die bewährte Sozialpartner-

schaft nicht untergraben, ein einheitlicher Wirtschaftsraum gesichert bleibt und Fehlanreize zulasten von 

Aus- und Weiterbildung sowie Fachkräfteverfügbarkeit vermieden werden. 
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 Nationalrat Empfehlung 
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25.3624 11.03.2026 
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Freiwillige Weiterarbeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters 
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25.067 17.03.2026 

«Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen in-

ländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes 
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Für eine konkrete Unterstützung bei den wachsenden Herausforde-
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in der Lehrlingsausbildung obligatorisch werden 
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24.073 19.03.2026 Umsetzung und Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-Rente 
Annahme mit An-

passungen 
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Beide Räte 

25.063 Entlastungspaket 27 (EP27) für den Bundeshaushalt (NR: Dienstag, 03.03.2026, SR: 

Montag, 06.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Annahme mit Anpassungen. 

HotellerieSuisse unterstützt die Haushaltskonsolidierung grundsätzlich, lehnt aber die überproportio-

nalen Sparmassnahmen im Tourismussektor ab. Entscheidend ist jedoch, dass die Lasten verhält-

nismässig verteilt werden und keines der drei sich ergänzenden touristischen Förderinstrumente 

übermässig geschwächt wird. Im Entwurf des Bundesrates wäre der Tourismussektor klar überpro-

portional betroffen: Schweiz Tourismus mit 20 Prozent Kürzung, Innotour mit 29 bis 35 Prozent so-

wie die Neue Regionalpolitik mit einem faktischen Verzicht auf Einlagen (100 Prozent). Damit würde 

der Tourismussektor eine unverhältnismässig hohe Last tragen. 

HotellerieSuisse fordert, dass die Kürzungen im Einklang mit anderen Verwaltungsbereichen umge-

setzt werden und die Opfersymmetrie beibehalten wird: Bei Innotour und der Neuen Regionalpolitik 

unterstützen wir die Kompromisse des Ständerates (Innotour minus 10 Prozent, NRP minus 20 Pro-

zent). Bei Schweiz Tourismus ist eine Kürzung unter 20 Prozent notwendig, da die Hauptaufgabe 

von Schweiz Tourismus nicht mehr die Nachfragestärkung ist, sondern die Lenkung der Gäste. 

Schweiz Tourismus glättet die Saisonalität und stärkt den Ganzjahrestourismus. Ebenso sorgt 

Schweiz Tourismus durch die Aktivitäten in den internationalen Märkten für eine bessere regionale 

Verteilung der Gäste. Eine stabile Tourismusförderung bleibt aber zentral, um Investitionen in die 

Infrastruktur und Innovationsprojekte zu sichern. 
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Nationalrat 

24.092 «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» (Mittwoch, 
04.03.2026)  
 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung. 

In der Bundesverfassung ist die Wahrung der Neutralität als Aufgabe von Bundesrat und Parlament 

definiert, aber ohne inhaltliche Fixierung auf ein bestimmtes Verständnis. Mit der Annahme der Initi-

ative würde dies verändert. Die Initiative will nicht nur die Neutralität der Schweiz, sondern eine be-

stimmte Ausprägung in der Bundesverfassung verankern. Eine solche Verankerung hätte zur Folge, 

dass die Neutralität nur noch mit einer Verfassungsrevision weiterentwickelt werden könnte. Das 

schränkt den sicherheits- und aussenpolitischen Spielraum der Schweiz entscheidend ein. Die Neut-

ralität war bis anhin ein Instrument der Sicherheits-, Aussen- und Wirtschaftspolitik, das sich auf-

grund der sich verändernden internationalen Gegebenheiten und völkerrechtlichen Entwicklungen 

anpasst. Die explizite inhaltliche Verankerung eines bestimmten Verständnisses der Neutralität in 

der BV bedeutet eine Abkehr von der flexiblen Praxis. Diese ist jedoch bei der Anwendung der Neut-

ralität von grosser Bedeutung, um die Landesinteressen bestmöglich zu wahren. 

 
 
25.3624 Lernenden für die gesamte Lehrzeit die Grenzgängerbewilligung erteilen (Mittwoch, 
11.03.2026)  
 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Annahme. 

Betriebe in Grenzregionen sind darauf angewiesen, ihre offenen Lehrstellen auch mit jungen Er-

wachsenen aus dem benachbarten Ausland zu besetzen. HotellerieSuisse empfiehlt, die damit ver-

bundene Grenzgängerbewilligung auf die gesamte Lehrzeit auszuweiten, um die Planungssicherheit 

der Ausbildungsbetriebe zu erhöhen und den administrativen Aufwand zu verringern. Entsprechend 

soll die Bewilligung direkt an den Lehrvertrag gekoppelt werden.  

 

 

26.3002 Massnahmen gegen Gefälligkeits‑ und mangelhafte Arztzeugnisse zulasten von Ar-
beitgebern und Sozialversicherungen (Dienstag, 17.03.2026)  
 

Stand der Beratungen: Erstrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Annahme. 

Die Beherbergungsbranche ist in besonderem Masse auf Verlässlichkeit und Planbarkeit beim Per-

sonaleinsatz angewiesen. Unbegründete oder leichtfertig ausgestellte Arztzeugnisse führen in Be-

trieben – vor allem mit kleinem Personalbestand - rasch zu personellen Engpässen, betrieblichen 

Störungen und finanziellen Mehrbelastungen. Arbeitgeber tragen dabei nicht nur die unmittelbaren 

Kosten von Arbeitsausfällen, sondern auch die indirekten Folgen wie Qualitäts- und Produktivitäts-

verluste und hohen Krankentaggeldprämien. 

Eine wirksamere Bekämpfung von Gefälligkeitszeugnissen und die Sensibilisierung der Ärzteschaft 

für die Folgen unrichtiger oder fahrlässig ausgestellter Zeugnisse sind deshalb zentrale Anliegen. 

Sie tragen dazu bei, das Vertrauen zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmenden und Ärzten zu stär-

ken, ungerechtfertigte Belastungen für Betriebe und Sozialversicherungen zu reduzieren und die ra-

sche Wiedereingliederung arbeitsfähiger Personen in den Arbeitsprozess zu fördern. 

Für die Beherbergungsbranche, die stark saisonal geprägt und personalintensiv ist, bedeutet dies 

mehr Fairness und höhere Verlässlichkeit. 
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24.089 «Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)». Volksinitiative 
25.404 Indirekter Gegenentwurf zur Stopfleber-Initiative (Mittwoch, 18.03.2026)  
 

Stand der Beratungen: Beratung in Kommission des Nationalrates abgeschlossen 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Initiative zur Ablehnung und den indirekten Gegenentwurf zur An-

nahme mit Anpassungen. 

HotellerieSuisse lehnt die Volksinitiative ab und unterstützt stattdessen einen ausgewogenen Ge-

genvorschlag, der auf qualitative Importstandards anstelle mengenbasierter Reduktionsziele setzt. 

Eine quantitative Beschränkung der Einfuhr von Stopfleberprodukten wird kritisch beurteilt, da diese 

Spezialitäten vor allem zu besonderen Anlässen nachgefragt werden und Einschränkungen die un-

ternehmerische Freiheit sowie die Angebotsvielfalt der Gastronomie erheblich beeinträchtigen wür-

den. Zudem drohen nicht nur direkte Umsatzeinbussen, sondern auch der Verlust entsprechender 

Gästesegmente und eine Verlagerung der Nachfrage ins Ausland, ohne dass sich die Produktions-

bedingungen oder das Tierwohl tatsächlich verbessern. HotellerieSuisse plädiert daher dafür, klare 

qualitative Anforderungen an die Herstellung importierter Produkte zu definieren, um Produzenten 

zu tierfreundlicheren und nachhaltigeren Verfahren zu motivieren. Ein solcher Ansatz ermöglicht 

eine Verbesserung des Tierwohls, erhält die kulinarische Vielfalt für die Gäste und schützt gleichzei-

tig die wirtschaftlichen Interessen der Gastronomie. HotellerieSuisse empfiehlt deshalb, den indirek-

ten Gegenentwurf entsprechend anzupassen, um eine faire und praktikable Lösung für Tierwohl und 

Gastronomie zu erreichen. 

 

 
25.4909 Vereinbarkeit von Politik, Familie und Beruf - Änderung des Sessionsrhythmus 
25.4910 Miliztauglichkeit des Parlaments stärken: Wintersession um zwei Wochen vorverle-
gen (Freitag, 20.03.2026)  
 

Stand der Beratungen: Erstrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Motion 25.4909 zur Ablehnung und die Motion 25.4910 zur An-

nahme mit Anpassungen. 

HotellerieSuisse bezweifelt, dass eine Änderung des Sitzungsrhythmus dem in der Motion 25.4909 

dargelegten Ziel entspricht. Insbesondere würde die Arbeit der Kommissionen dadurch stark beein-

trächtigt und die Planung der Geschäfte in den Sitzungen würde zu einer Herausforderung werden, 

was auch die Arbeit der Interessenvertreter nicht erleichtern würde. Der Vorschlag, die Winterses-

sion vorzuverlegen, ist hingegen sinnvoll, da das hohe Tempo zum Jahresende für alle Beteiligten 

anstrengend ist. HotellerieSuisse schlägt jedoch vor, sowohl die Herbst- als auch die Wintersession 

um eine Woche (und nicht um zwei Wochen im Winter wie vorgeschlagen) vorzuverlegen, um den 

Rhythmus der Kommissionen zwischen den Sessionen beizubehalten. 
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Ständerat 

25.4578 Das freiwillige Trinkgeld ist nicht Teil des Gehalts (Montag, 02.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Erstrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Annahme. 

HotellerieSuisse empfiehlt die Motion zur Annahme. Freiwillige Trinkgelder sind in Branchen mit 

Trinkgeldkultur ein Ausdruck der Wertschätzung und sollen nicht nachträglich als Lohnbestandteil 

behandelt werden. In der Beherbergung gilt seit Langem «Service inbegriffen»: Trinkgelder dürfen 

nicht ins Lohnsystem integriert werden und sind damit klar vom vertraglichen Lohn abzugrenzen. 

Eine Ausweitung der Abgabepflicht würde in erster Linie die Mitarbeitenden treffen, weil ihnen netto 

weniger Einkommen bleibt, während der Nutzen bei den späteren Rentenansprüchen gering ist. 

Gleichzeitig steigt für Betriebe der administrative Aufwand, weil Trinkgelder unregelmässig anfallen 

und die Ermittlung sowie Deklaration praktisch kaum verhältnismässig umsetzbar ist. Die Motion 

schafft Rechtssicherheit, schützt die Wertschätzungskultur gegenüber dem Personal und verhindert 

unnötige Bürokratie zulasten von Mitarbeitenden und Betrieben. 

 

 

25.4657 Kompass-Initiative vor den neuen Verträgen mit der Europäischen Union vors Volk 

bringen (Mittwoch, 04.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Erstrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung. 

HotellerieSuisse empfiehlt die Motion zur Ablehnung. Die Beherbergungsbranche ist auf stabile, ver-

lässliche Beziehungen zur Europäischen Union angewiesen, insbesondere beim Zugang zu Arbeits-

kräften, beim grenzüberschreitenden Warenverkehr und bei Investitionsentscheiden. Das bereits 

ausverhandelte Paket «Bilaterale III» stärkt diesen Rahmen, indem es Marktzugang, Rechtssicher-

heit und Planbarkeit verbessert. 

Die Motion zielt faktisch auf eine Ausweitung des obligatorischen Staatsvertragsreferendums. Be-

sonders kritisch ist die rückwirkende Erfassung der EU‑Verträge durch die Kompass‑Logik: Eine 

spätere Ausweitung des Ständemehrs könnte zu erneuten Abstimmungen über bereits angenom-

mene Abkommen führen oder diese politisch in Frage stellen. Damit drohen langjährige Rechtsunsi-

cherheit, verzögerte oder blockierte Investitionen und ein Reputationsschaden des Standortes 

Schweiz als verlässlicher Vertragspartner – mit direkten Folgen für Tourismus, Hotellerie und Zulie-

ferbranchen. Für die Beherbergung, die langfristig rekrutiert, baut und investiert, bedeutet eine sol-

che Änderung der Spielregeln eine reale Schwächung der Planungs- und Investitionssicherheit. Für 

die Beherbergungsbranche sind verlässliche demokratische Verfahren und geordnete, effiziente 

Entscheidungsprozess zentral. Sie müssen klar, vorhersehbar und nicht nachträglich verschärft 

sein. 

 

25.4416 Unterstützungsleistungen des Bundes in Naturkatastrophenfällen (Mittwoch, 

04.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Erstrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Annahme. 

HotellerieSuisse unterstützt das Anliegen, den Bundesrat zu beauftragen, dem Parlament eine klare 

gesetzliche Grundlage vorzulegen, damit bei Naturkatastrophen rasch Sofortmassnahmen und Not-

hilfen aus dem allgemeinen Bundeshaushalt finanziert werden können. Für betroffene Gemeinden 
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und Kantone braucht es Planungssicherheit und einen unkomplizierten, verlässlichen Mechanismus. 

Die heutigen Grundlagen (u.a. Wald- und Wasserbaurecht) decken zwar Teile der Wiederin-

standstellung von Schutzbauten, reichen aber für eine angemessene Unterstützung oft nicht aus. 

Die Erfahrungen nach dem Unwetter 2005, den Unwetterschäden 2024 sowie dem Gletscher- und 

Bergsturz in Blatten 2025 zeigen, dass ad-hoc Sonderbotschaften oder dringliche Gesetze zeitauf-

wendig sind und Unsicherheiten schaffen. 

Für die Beherbergungsbranche sind funktionierende Verkehrswege, Schutzbauten und Versor-

gungsinfrastrukturen existenziell: Ausfälle treffen Destinationen unmittelbar, gefährden die Erreich-

barkeit, verursachen Betriebsschliessungen und setzen die Liquidität vieler, oft familiengeführter Be-

triebe unter Druck. Gleichzeitig muss die Eigenverantwortung gewahrt bleiben: Kantone und Ge-

meinden dürfen nicht aus der Pflicht entlassen werden. Eine Bundes-Soforthilfe soll mit klaren Be-

dingungen, angemessenen Eigenanteilen und bei Bedarf Rückzahlungsmechanismen verbunden 

sein, damit Vorsorgeanreize erhalten bleiben. 

 

 
25.3424 Freiwillige Weiterarbeit nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters in der AHV at-
traktiver machen (Donnerstag, 05.03.2026)  
 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Annahme. 

Die Beherbergungsbranche leidet unter einem akuten Fachkräftemangel. HotellerieSuisse begrüsst 

deshalb Massnahmen, die eine freiwillige Weiterarbeit über das Rentenalter hinaus erleichtern. Eine 

attraktivere Ausgestaltung der AHV-Beiträge und bessere Anreize für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mende können wertvolle Fachkräfte länger im Arbeitsmarkt halten. Damit wird die Arbeitsmarktparti-

zipation älterer Personen gestärkt, was einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Bran-

che leistet. 

 

 

25.067 «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Pro-

duktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)». 

Volksinitiative (Dienstag, 17.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung. 

Die Ernährungsinitiative greift zu kurz und ist wirtschaftlich problematisch. Eine starre Förderung be-

stimmter Produktionsformen würde zu Marktverzerrungen und höheren Kosten führen, ohne die Ver-

sorgungssicherheit nachhaltig zu verbessern. Die Beherbergung benötigt verlässliche Lieferketten, 

qualitativ hochwertige Produkte und wettbewerbsfähige Preise. Eine ideologisch geprägte Umsteue-

rung der Landwirtschaft würde die Beschaffung verteuern und den Spielraum der Betriebe ein-

schränken. 

 

 

24.096 Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. 

Änderung (Allgemeinverbindlicherklärung von Mindestlöhnen, die unter kantonalen Mindest-

löhnen liegen) (Dienstag, 17.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Annahme des Mehrheitsantrages der WAK-S.  
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Kantonale oder gar kommunale Mindestlöhne untergraben die bewährte Sozialpartnerschaft in der 

Schweiz. Die Löhne werden von den Sozialpartnern festgelegt – im Wissen um die branchenspezifi-

schen Gegebenheiten und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nimmt der Bund seine umfas-

sende Gesetzgebungskompetenz wahr, verhindert er damit eine Zersplitterung der Arbeitsbedingun-

gen und sichert die Kohärenz des einheitlichen Wirtschaftsraums. Eine Angleichung der Mindest-

löhne schwächt zudem den Anreiz zur Aus- und Weiterbildung und verschärft den bestehenden 

Fachkräftemangel. 

 

 

25.304 Für eine konkrete Unterstützung bei den wachsenden Herausforderungen der dualen 

Berufsausbildung: Erlernen einer Zweitsprache soll in der Lehrlingsausbildung obligatorisch 

werden (Dienstag, 17.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Erstrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung.  

Sprachen sind insbesondere in der Hotelbranche eine wichtige Kompetenz. Die Berufslehre ist je-

doch zunehmend unter Druck: viele Betriebe können ihre Lehrstellen nicht besetzen, da sie keine 

geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen finden. HotellerieSuisse lehnt daher Forderungen ab, die 

die Anforderungen an die Berufslehre flächendeckend erhöhen. Branchen können schon jetzt eine 

zweite Landessprache für ihre Berufe im Berufsentwicklungsprozess beantragen, sofern dies für die 

jeweiligen Berufe erforderlich oder sinnvoll ist.  

 

 

24.073 Umsetzung und Finanzierung der Initiative für eine 13. AHV-Rente (Donnerstag, 

19.03.2026) 

 

Stand der Beratungen: Zweitrat 

 

HotellerieSuisse empfiehlt die Annahme des Minderheitsantrages der SGK-S. 

HotellerieSuisse unterstützt die Finanzierung der 13. AHV-Rente über eine Erhöhung der Mehrwert-

steuer. Diese Lösung verteilt die Kosten auf die gesamte Bevölkerung und verhindert eine zusätzli-

che Belastung der Lohnkosten, die insbesondere KMU und die Beherbergungsbranche treffen 

würde. Die Mehrheit des Nationalrats schlägt eine befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,6 

Prozentpunkte bis 2030 vor. HotellerieSuisse unterstützt diesen Vorschlag des Nationalrates und 

betont die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten. 

 

 


